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Gemeinde Eningen u.A.
Ja\,

Landkreis Reutlingen

Satzung uber die Erhebung von ErschlieBungsbeitragen
(ErschlielBungsbeitragssatzung)

Aufgrund der 88 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34,38 Abs. 1 S. 2i.V.m. § 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO)
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§1

§2

ErschlieBungsbeitrag fir AnbaustralRen und Wohnwege

Erhebung des ErschlielBungsbeitrags

Die Gemeinde Eningen u. A. erhebt ErschlieRungsbeitrége nach den Vorschriften des
Kommunalabgabengesetzes sowie nach Mal3gabe dieser Satzung fur offentliche

1. zum Anbau bestimmte Straf3en und Platze (Anbaustrafl3en),

2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsachlichen Grinden mit Kraftfahrzeu-

gen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).

Umfang der ErschlieBungsanlagen o

(1) Beitragsfahig sind die Erschlielfungskosten

1. fur AnbaustralRen

in  bis zu einer Breite von

1.1 Kleingartengebieten und Wochenendhausgebieten 6 m;

1.2 Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten 10 m,
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 7m;
Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten

1.3 und Mischgebieten 14 m,
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 8m;
Kerngebieten, Gewerbegebieten und anderen als den in Nrn. 1.1

1.4 und 1.2 genannten Sondergebieten 18 m,
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m;

1.5 Industriegebieten 20 m,
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 14,5 m;

2. fur Wohnwege bis zu einer Breite von 5m.

(2) Werden im Bauprogramm fiir Anbaustraf3en besondere flachenmaRige Teileinrich-
tungen als Parkflachen (z.B. Parkstreifen, Parkbuchten) bzw. fir Anbaustrafl3en o-
der fir Wohnwege besondere flachenmafige Teileinrichtungen fir Grinpflanzun-
gen vorgesehen, so vergrol3ern sich die in Abs. 1 angegebenen Mal3e je Teilein-
richtung um 6 m.

(3) Endet eine AnbaustralRe mit einer Wendeanlage, so vergrof3ern sich die in Abs. 1
und 2 angegebenen Mal3e fur den Bereich einer Wendeanlage auf das Anderthalb-
fache, mindestens aber um 8 m; dasselbe gilt fiir den Bereich der Einmiindung in
andere oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen.

Erschlief3t eine AnbaustraRe Grundstiicke in Baugebieten unterschiedlicher Art, so
gilt die grof3te der in Abs. 1 angegebenen Breiten.

Die Art des Baugebiets ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans.
Soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die Art des Baugebiets nicht festlegt,
richtet sich die Gebietsart nach der auf den Grundstiicken in der ndheren Umge-
bung Giberwiegend vorhandenen Nutzung.

(4) Die beitragsfahigen ErschlieBungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten

Kosten flr

1. den Erwerb von Flachen fir die ErschlieBungsanlagen, die Ablésung von Rech-
ten an solchen Flachen sowie fur die Freilegung der Flachen,
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2. die erstmalige endgultige Herstellung der ErschlieBungsanlagen einschliellich
der Einrichtungen fiir ihre Entwasserung und Beleuchtung und des Anschlus-
ses der Stral3en, Wege und Platze an bestehende offentliche Stral3en, Wege
oder Platze,

die Ubernahme von Anlagen als gemeindliche ErschlieRungsanlagen,

die durch die ErschlieBungsmalRnahme veranlassten Fremdfinanzierungskos-
ten,

5. AusgleichsmalRnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch
die ErschlieBungsanlagen verursacht werden,

6. den Wert der aus dem Vermégen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und
Rechte; maligebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;

7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die ErschlieBungskosten umfassen auch die Kosten fir in der Baulast der Gemein-
de stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstral3e; bei
der Fahrbahn sind die ErschlieBungskosten auf die Teile beschrankt, die Gber die
Breite der anschlieRenden freien Strecken hinausgehen.

8 3 Ermittlung der beitragsfahigen ErschlieBungskosten o

(1)

(2)

Die beitragsfahigen ErschlieBungskosten werden nach den tatsachlichen Kosten
ermittelt.

Die beitragsfahigen ErschlieBungskosten werden fir die einzelne Erschlieungsan-
lage ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 die beitragsfahigen Er-
schlieBungskosten fiir bestimmte Abschnitte einer ErschlieBungsanlage ermitteln
oder diese Kosten fir mehrere erstmals herzustellende Anbaustraf3en und/oder
Wohnwege, die fir die staddtebaulich zweckméaRige Erschlielung der Grundstlicke
eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.

8 4 Merkmale der endgultigen Herstellung der Anbaustraf3en o
und der Wohnwege

(1)

Anbaustraf3en sind endgultig hergestellt, wenn ihre Flachen im Eigentum der Ge-
meinde stehen und sie neben den im Bauprogramm vorgesehenen flachenmaligen
Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehwege, Radwege, Grunpflanzungen, Parkflachen
usw.) Uber betriebsfertige Beleuchtungs- und Entwéasserungseinrichtungen verfi-
gen. Die flachenmaRigen Teileinrichtungen sind endglltig hergestellt, wenn

1. Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Decke aus Asphalt, Beton, Pflaster
oder Platten aufweisen; die Decke kann auch aus einem &ahnlichen Material
neuzeitlicher Bauweise bestehen;

2. Parkflachen eine Decke entsprechend Nr. 1 aufweisen; diese kann auch aus
einer wasserdurchlassigen Deckschicht (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen) bestehen;

Grunpflanzungen gartnerisch gestaltet sind;

Mischflachen, die in ihrer gesamten Ausdehnung sowohl fir den Fahr- als auch
fur den FuRgangerverkehr bestimmt sind, in den befestigten Teilen entspre-
chend Nr. 2 hergestellt und die unbefestigten Teile gemal Nr. 3 gestaltet sind.
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(2) Wohnwege sind endgultig hergestellt, wenn ihre Flachen im Eigentum der Gemein-
de stehen und sie entsprechend Abs. 1 ausgebaut sind

(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch Satzung die Herstellungsmerkmale abwei-
chend von den vorstehenden Bestimmungen festlegen.

§ 5 Anteil der Gemeinde an den beitragsfahigen ErschlieBungskosten &

Die Gemeinde tragt 5 v. H. der beitragsfahigen ErschlieRungskosten.

86 Erschlossene Grundstiicke, Abrechnungsgebiet, Verteilung der umla-
gefahigen ErschlieBungskosten

(1) Durch eine Anbaustral3e oder durch einen Wohnweg werden Grundstticke er-
schlossen, denen diese Anlage die wegemaliige ErschlielBung vermittelt, die das
Bauplanungsrecht als gesicherte Erschliel3ung fur ihre bestimmungsgemal3e Nut-
zung verlangt. Hinterliegergrundsticke, die mit mehreren Anbaustraf3en Uber einen
befahrbaren oder unbefahrbaren Privatweg oder tiber einen Wohnweg verbunden
sind, gelten als durch die nachstgelegene Anbaustral3e erschlossen.

(2) Als Grundsticksflache, die der Verteilung der umlageféahigen ErschlielBungskosten
zugrunde gelegt wird, gilt

1. im Bereich eines Bebauungsplans die Flache, die der Ermittlung der zulassigen
Nutzung zugrunde zu legen ist,

2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen
nicht enthalt,

a) bei Grundstiicken, die vollstandig innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile liegen, die tatsadchliche Grundstlcksflache,

b) Dbei allen Ubrigen Grundstiicken die tatsachliche Grundsticksflache bis zu
einer Tiefe von 25 m von der Erschlieungsanlage oder von der der Er-
schlieBungsanlage zugewandten Grenze des Grundstiicks. Reicht die bauli-
che, gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichartige
(erschlieungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung tber diese Begrenzung
hinaus, so ist die Grundstiickstiefe maf3gebend, die durch die hintere Gren-
ze der Nutzung bestimmt wird. Grundstiicksteile, die lediglich die wegema-
Bige Verbindung zur ErschlieBungsanlage herstellen, bleiben bei der Be-
stimmung der Grundstlckstiefe unbericksichtigt.

Soweit sich im Einzelfall das Erschlossensein durch eine Anbaustral3e oder einen
Wohnweg aufgrund von Festsetzungen des Bebauungsplans oder anderer Vor-
schriften auf eine Teilflache des Grundstiicks beschrankt, wird nur diese Teilflache
als Grundstiicksflache bei der Verteilung der ErschlieBungskosten zugrunde gelegt.

(3) Die durch eine ErschlielRungsanlage erschlossenen Grundstiicke bilden das Ab-
rechnungsgebiet. Werden die ErschlieBungskosten fiir den Abschnitt einer Anbau-
stralRe oder eines Wohnwegs oder zusammengefasst fir mehrere Anbaustraf3en
und/oder Wohnwege, die eine Abrechnungseinheit bilden, ermittelt und abgerech-
net, so gelten der Abschnitt bzw. die Abrechnungseinheit als ErschlieBungsanlage i.
S. des Satzes 1.
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87

§8

§9

(4) Beinach Art und Mal3 gleicher zulassiger Nutzung der erschlossenen Grundstiicke
werden die nach Abzug des Anteils der Gemeinde (8 5) anderweitig nicht gedeck-
ten ErschlieBungskosten (umlagefahige ErschlieBungskosten) auf die Grundstiicks-
flache der Grundstiicke des Abrechnungsgebiets verteilt.

Bei nach Art und Malf3 unterschiedlicher zulassiger Nutzung der erschlossenen
Grundstiicke werden die nach Abzug des Anteils der Gemeinde (8 5) anderweitig
nicht gedeckten ErschlielBungskosten (umlageféhige ErschlieBungskosten) auf die
Grundstiicke des Abrechnungsgebiets in dem Verhaltnis verteilt, in dem die zulas-
sigen Geschossflachen (8 7) der einzelnen Grundstiicke zueinander stehen.

(5) Fur die Verteilung der umlagefahigen ErschlieBungskosten sind die Verhaltnisse im
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld maRgebend (Verteilungszeitpunkt).

Zulassige Geschossflache N

Die zulassige Geschossflache eines Grundsticks wird nach Mal3gabe der Bestimmungen
der 88 8 bis 12 unter Beriicksichtigung der Nutzungsart (8§ 13) ermittelt. Fir Grundstlcke,
die durch weitere gleichartige ErschlieRungsanlagen erschlossen werden, gilt dartiber
hinaus die Regelung des § 14. Bei der Ermittlung der Geschossflache wird das Ergebnis
auf eine volle Zahl gerundet; Nachkommastellen werden ab 0,5 auf die néchstfolgende
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, werden auf die
vorausgehende volle Zahl abgerundet.

Ermittlung der zuldssigen Geschossflache bei Grundstiicken, fur die
ein Bebauungsplan die Geschossflachenzahl oder Geschossflache
festsetzt >

(1) Als zulassige Geschossflache gilt die mit der im Bebauungsplan festgesetzten Ge-
schossflachenzahl vervielfachte Grundstticksflache.

(2) Setzt der Bebauungsplan die Gro3e der Geschossflache fest, gilt diese als zulassi-
ge Geschossflache.

(3) Istim Einzelfall eine gré3ere als die nach Abs. 1 oder 2 zuldssige Geschossflache
genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen.

(4) Bei Bauwerken mit Geschosshthen von mehr als 3,5 m gilt als Geschossflache die
Baumasse des Bauwerks geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 bis 3
ermittelte Geschossflache.

Ermittlung der zuldssigen Geschossflache bei Grundstiicken, fur die
ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt N

(1) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflachenzahl oder der Grol3e der Ge-
schossflache fir ein Grundstiick eine Baumassenzahl aus, so ergibt sich die zulas-
sige Geschossflache aus der Teilung der mit der Baumassenzahl vervielfachten
Grundstucksflache durch 3,5.

(2) Ist eine grofiere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulassige
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die zulassige Geschossflache aus der Teilung
dieser Baumasse durch 3,5.
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§ 10 Ermittlung der zuldssigen Geschossflache bei Grundstiicken, fir die «

”~

ein Bebauungsplan eine Grundflachenzahl oder die Grundflache und
die Zahl der Vollgeschosse oder die HOhe baulicher Anlagen festsetzt

(1)

(2)

(3)

(4)

Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflachen- oder Baumassenzahl oder
der Grof3e der Geschossflache fiir ein Grundstiick eine Grundflachenzahl oder die
GroRRe der zuldssigen Grundflache und die héchstzulassige Zahl der Vollgeschosse
aus, so gilt als zulassige Geschossflache die mit Grundflachenzahl und Zahl der
Vollgeschosse vervielfachte Grundsticksflache bzw. die mit der Zahl der Vollge-
schosse vervielfachte zuldssige Grundflache.

Bestimmt der Bebauungsplan das Mal3 der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl

der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt die Héhe baulicher An-
lagen in Gestalt der maximalen Traufh6he (Schnittpunkt der senkrechten, traufseiti-
gen AuRenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Zahl der Vollgeschosse im Sinne
des Absatzes 1 das festgesetzte Hochstmalfd der baulichen Anlage geteilt durch

1. 2,7 fur die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohnge-
biete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

2. 3,5 fur die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (Ml), Kern-
gebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Son-
dergebiete (SO)

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf die nachstfolgende volle Zahl aufge-
rundet.

Ist im Einzelfall eine gréRere als die nach Abs. 1 zulassige Grundflache bzw.
hdchstzulassige Zahl der Vollgeschosse genehmigt, so ist diese der Ermittlung der
zulassigen Geschossflache nach Abs. 1 zugrunde zu legen.

Ist im Einzelfall eine gréRere als die im Bebauungsplan festgesetzte Hohe baulicher
Anlagen genehmigt, so ist diese der Ermittlung der zulassigen Geschossflache
nach Abs. 1 und 2 zugrunde zu legen.

8 11 Sonderregelungen fur Grundstiicke in beplanten Gebieten o

(1)

(2)

Bei Grundstiicken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze hergestellt werden kén-
nen, wird die Grundsticksflache mit der Geschossflachenzahl 0,5 vervielfacht. Ist
nach den Festsetzungen des Bebauungsplans mehr als ein Garagengeschoss zu-
lassig oder im Einzelfall genehmigt, so erhdht sich die Geschossflachenzahl fur je-
des weitere Garagengeschoss um 0,3. Als Geschosse gelten neben Vollgeschos-
seni. S. der Landesbauordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung
Uiber den Bebauungsplan geltenden Fassung auch Untergeschosse in Garagen-
und Parkierungsbauwerken. Die 88 8 bis 10 finden keine Anwendung.

Fir Gemeinbedarfs- oder Grinflachengrundstiicke in beplanten Gebieten, deren
Grundstucksflachen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem un-
tergeordneten Teil mit Gebauden tberdeckt werden sollen bzw. Gberdeckt sind
(z.B. Friedhofe, Sportplatze, Freibader, Kleingartengeldnde), gilt eine Geschossfla-
chenzahl von 0,3. Die 88 8 bis 10 finden keine Anwendung.
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Fur beitragsrechtlich nutzbare Grundstiicke, die von den Bestimmungen der 88 8
bis 10 und § 11 Abs. 1 und 2 nicht erfasst sind, gilt die Geschossflachenzahl 0,5,
wenn auf ihnen keine Gebéaude oder nur Anlagen zur Ver- und Entsorgung der

Baugebiete errichtet werden durfen.

§ 12 Ermittlung des Nutzungsmal3es bei Grundsticken, fur die keine Plan-

festsetzungen i. S. der 88 8 bis 11 bestehen

(1)

(2)

3)

o

In unbeplanten Gebieten und bei Grundstticken, fiir die ein Bebauungsplan keine
den 88 8 bis 11 entsprechende Festsetzungen enthalt, betragt die Geschossfla-
chenzahl, mit der die Grundstlcksflache vervielfacht wird:

Baugebiet

1. “inKleinsiedlungsgebieten bei

'2. [in reinen und allgemeinen Wohngebieten,
| | Mischgebieten und Ferienhausgebieten bei

j3. in besonderen Wohngebieten bei

i4. iin Dorfgebieten bei

5. |in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten und
| | Sondergebieten mit der Zweckbestimmung
~Einkaufszentren und groRflachige
Handelsbetriebe" bei

=6. ! in Wochenendhausgebieten bei

Zahl der

1
1
2
3
4und5

6 und mehr
1

[2
3

4und5

6 und mehr
1

2 und mehr
1
2
3
4und5

6 und mehr
lund?2

Vollgeschosse (2)

Geschoss-
flachenzahl
(GF2)

0,3,
0,4;
0,5,
0,8,
1,0,
11,
1,2;
0,5,
0,8,
1,1,
1,4,
1,6;
0,5,
0,8;
1,0,
1,6,
2,0,
2,2,
2,4;
0,2.

Die Art des Baugebiets i. S. von Abs. 1 ergibt sich aus den Festsetzungen des Be-
bauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die Art des Bauge-
biets nicht festlegt, richtet sich die Gebietsart nach der auf den Grundstiicken in der
naheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen Nutzung. Lassen sich Grundstiicke
nach der Eigenart ihrer nédheren Umgebung keinem der genannten Baugebiete zu-
ordnen, so werden die fir Mischgebiete geltenden Geschossflachenzahlen zugrun-

de gelegt.

Der Berechnung der héchstzuldssigen Geschossflachenzahl wird als zuldssige Zahl

der Vollgeschosse

1. die in einem Bebauungsplan festgesetzte hochstzulassige Zahl der Vollge-

schosse,

2. soweit keine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist,

a) bei bebauten Grundstiicken die Hochstzahl der tatsachlich vorhandenen

Geschosse
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b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den
Grundstuicken der naheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen Ge-
schosse

zugrunde gelegt. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO; zugrunde zu
legen ist im Falle des Satzes 1 Nr. 1 die im Zeitpunkt der Beschlussfassung tber
den Bebauungsplan, im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die im Verteilungszeitpunkt (8 6
Abs. 5) geltende Fassung der LBO.

(4) Bei Grundsticken mit Gebauden ohne ein Vollgeschoss oder mit Bauwerken, bei
denen eine Geschosszahl nach den Besonderheiten des Bauwerks nicht feststell-
bar ist, gilt als Geschossflache die tatsé&chlich vorhandene Baumasse geteilt durch
[3,5], mindestens jedoch eine Geschossflachenzahl von 0,5.

(5) Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen finden die Regelungen des § 11
fur die Grundstucke entsprechende Anwendung,

1. auf denen nur Stellplatze oder Garagen hergestellt werden kénnen,

2. die als Gemeinbedarfs- oder Grinflachengrundstiicke § 11 Abs. 2 entspre-
chend tatsachlich baulich genutzt sind.
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(6)

(7)

Ist in Fallen des Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 im Einzelfall eine hdhere Geschosszahl
genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen.

Uberschreiten Geschosse nach Abs. 3 und 6 die Hohe von [3,5] m, so gilt als Ge-
schossflache die Baumasse des Bauwerks geteilt durch [3,5], mindestens jedoch
die nach Abs. 3 und 6 ermittelte Geschossflache.

§ 13 Artzuschlag N

(1)

(2)

Fur Grundsticke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder nach
der auf den Grundstiicken in der naheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen
Nutzungsart in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet sowie einem Sonder-
gebiet mit den Nutzungsarten ,Einkaufszentren und gro3flachige Handelsbetriebe®
liegen, sind die nach den 88 8 bis 12 ermittelten Geschossflachen um 25 v. H. zu
erhéhen, wenn in einem Abrechnungsgebiet (8 6 Abs. 3) auf3er diesen Grundstu-
cken auch andere Grundstuicke erschlossen werden.

Ein Artzuschlag entfallt fir die unter 8 11 Abs. 2 und 8 12 Abs. 5 Nr. 2 fallenden
Grundstticke.

8 14 Mehrfach erschlossene Grundstlicke o

(1)

(2)

3)

Fur Grundsticke, die durch weitere voll in der Baulast der Gemeinde stehende An-
baustral3en erschlossen werden (z.B. Eckgrundstiicke, Grundstiicke zwischen zwei
Anbaustral3en), wird die nach den 88 6 bis 13 ermittelte Geschossflache des
Grundstuicks bei einer ErschlieBung durch zwei AnbaustralRen zur Halfte, durch drei
AnbaustralRen zu einem Drittel, durch vier und mehr Anbaustrallen mit dem ent-
sprechend ermittelten Bruchteil zugrunde gelegt. Das Ergebnis wird auf eine volle
Zahl gerundet; Nachkommastellen werden ab 0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl
aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, werden auf die vo-
rausgehende volle Zahl abgerundet.

Absatz 1 gilt entsprechend fir Grundstiicke, die durch weitere Wohnwege erschlos-
sen werden.

Bei der Anwendung des Abs. 1 und 2 bleiben solche ErschlieBungsanlagen unbe-
ricksichtigt, fir die Beitrage oder Betrage einer Beitragsablosung fur ihre erstmali-
ge Herstellung weder nach dem geltenden Recht noch nach den Bestimmungen
des Bundesbaugesetzes bzw. Baugesetzbuchs und vergleichbarer friherer landes-
rechtlicher Vorschriften erhoben worden sind oder erhoben werden dirfen.

§ 15 Vorauszahlungen N

(1)

(2)

Die Gemeinde kann fir Grundstiicke, fur die ein ErschlieRungsbeitrag noch nicht
entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Héhe des voraussichtlichen endgtiltigen
ErschlieBungsbeitrags erheben, wenn mit der Herstellung der ErschlieBungsanlage
begonnen worden und die endgultige Herstellung der ErschlieBungsanlage inner-
halb von vier Jahren zu erwarten ist.

Vorauszahlungen sind mit der endgultigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch
wenn der Vorauszahlende nicht Schuldner des endgultigen Beitrags ist. Ubersteigt
die Vorauszahlung die endgiiltige Beitragsschuld, steht der Anspruch auf Riickge-
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wahr des Ubersteigenden Betrags dem Beitragsschuldner zu.

§ 16 Entstehung der Beitragsschuld o

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Anbaustraf3e bzw. der Wohnweg samtliche
zu ihrer erstmaligen endgtiltigen Herstellung nach dem Bauprogramm vorgesehe-
nen Teileinrichtungen aufweist und diese den Merkmalen der endgtiltigen Herstel-
lung (8 4) entsprechen, ihre Herstellung die Anforderungen des 8§ 125 des Bauge-
setzbuchs erflllt und die Anlage offentlich genutzt werden kann.

(2) Die Gemeinde gibt den Zeitpunkt der endgiltigen Herstellung der ErschlielBungsan-
lage und des Entstehens der Beitragsschuld bekannt.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fur den Abschnitt einer ErschlieBungsan-
lage oder eine Abrechnungseinheit (8§ 3 Abs. 2 S. 2).

(4) Die Vorauszahlungsschuld (§ 15) entsteht mit der Bekanntgabe des Vorauszah-
lungsbescheids.

§ 17 Beitragsschuldner N

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vor-
auszahlungsbescheids Eigentiimer des Grundstiicks ist.

(2) Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an
Stelle des Eigentiimers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentimer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(3) Steht das Grundstiick, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum
mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft bei-
tragspflichtig.

§ 18 Falligkeit des ErschlieRungsbeitrags o
und der Vorauszahlungen

Der ErschlieBungsbeitrag und die Vorauszahlungen sind innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids zu entrichten.
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8 19 Abldsung des Erschlielungsbeitrags ‘N

(1)

(2)

3)

Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem
Beitragsschuldner die Ablosung des ErschlieBungsbeitrags fir eine ErschlielBungs-
anlage, einen bestimmten Abschnitt oder die zu einer Abrechnungseinheit zusam-
mengefassten ErschlieBungsanlagen vereinbaren.

Der Ablésungsbetrag bestimmt sich nach der Hohe der voraussichtlich entstehen-
den Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung.

Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.

[I. Schlussvorschriften

§ 20 Andere ErschlieRungsanlagen o

Die Gemeinde Eningen u. A. erhebt fur offentliche

1.

2.

Stral3en, die nicht zum Anbau, sondern dazu bestimmt sind, AnbaustralRen mit dem
Ubrigen StraRennetz in der Gemeinde zu verbinden (Sammelstraf3en),

Wege, die aus rechtlichen oder tatséchlichen Griinden mit Kraftfahrzeugen nicht be-
fahrbar und nicht zum Anbau, sondern als Verbindungs-, Abkirzungs- oder &hnliche
Wege bestimmt sind (Sammelwege),

Parkflachen und Griinanlagen, soweit sie nicht nach dem Bauprogramm flachenma-
Rige Teileinrichtungen der in § 1 genannten Verkehrsanlagen sind (selbststandige
Parkflachen und Griinanlagen),

Kinderspielplatze,

Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen Gerduschimmissionen (Larmschutzan-
lagen)

keine ErschlielBungsbeitrage nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes.

§ 21 Ubergangsregelungen o

(1)

(2)

Die ErschlielBungsbeitragssatzung vom 05.04.1990 findet Anwendung, wenn fur
Grundstiicke vor dem 1. Oktober 2005 ein ErschlieRungsbeitrag nach dem Bauge-
setzbuch (BauGB) entstanden ist und der ErschlieRungsbeitrag noch erhoben wer-
den kann.

Sind vor dem 1. Oktober 2005 Vorausleistungen auf den ErschlieBungsbeitrag ent-
richtet worden, die die endgultige Beitragsschuld tbersteigen, steht auch nach dem
30. September 2005 der Anspruch auf Rickgewéahr dem Vorausleistenden zu, so-
weit dieser keine anderweitige Verfugung getroffen hat.
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(3) Hat ein Grundstiickseigentiimer nach § 133 Abs. 3 S. 5 BauGB den Erschlie3ungs-
beitrag fiir eine ErschlieBungsanlage i. S. des § 127 Abs. 2 BauGB abgeldst, so gilt
die beitragsbefreiende Wirkung der Ablosung weiterhin.

§ 22 In-Kraft-Treten o

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kratft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fir Ba-
den-Wiurttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird
nach 8 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegentber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begrinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften Uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.

Ausfertigungsvermerk

Eningen u. A., 23.12.2005
gez.

Krug
Blrgermeisterin
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	(1)  Als zulässige Geschossfläche gilt die mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche. 
	(2)  Setzt der Bebauungsplan die Größe der Geschossfläche fest, gilt diese als zulässige Geschossfläche. 
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	(1)  Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder nach der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzungsart in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet sowie einem Sondergebiet mit den Nutzungsarten „Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe“ liegen, sind die nach den §§ 8 bis 12 ermittelten Geschossflächen um 25 v. H. zu erhöhen, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 6 Abs. 3) außer diesen Grundstücken auch andere Grundstücke erschlossen werden. 
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	(1)  Für Grundstücke, die durch weitere voll in der Baulast der Gemeinde stehende Anbaustraßen erschlossen werden (z.B. Eckgrundstücke, Grundstücke zwischen zwei Anbaustraßen), wird die nach den §§ 6 bis 13 ermittelte Geschossfläche des Grundstücks bei einer Erschließung durch zwei Anbaustraßen zur Hälfte, durch drei Anbaustraßen zu einem Drittel, durch vier und mehr Anbaustraßen mit dem entsprechend ermittelten Bruchteil zugrunde gelegt. Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet; Nachkommastellen werden ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, werden auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet. 
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	(3)  Bei der Anwendung des Abs. 1 und 2 bleiben solche Erschließungsanlagen unberücksichtigt, für die Beiträge oder Beträge einer Beitragsablösung für ihre erstmalige Herstellung weder nach dem geltenden Recht noch nach den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes bzw. Baugesetzbuchs und vergleichbarer früherer landesrechtlicher Vorschriften erhoben worden sind oder erhoben werden dürfen. 
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	(1)  Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die ein Erschließungsbeitrag noch nicht entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags erheben, wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlage begonnen worden und die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. 
	(2)  Vorauszahlungen sind mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorauszahlende nicht Schuldner des endgültigen Beitrags ist. Übersteigt die Vorauszahlung die endgültige Beitragsschuld, steht der Anspruch auf Rückgewähr des übersteigenden Betrags dem Beitragsschuldner zu. 
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	(1)  Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Anbaustraße bzw. der Wohnweg sämtliche zu ihrer erstmaligen endgültigen Herstellung nach dem Bauprogramm vorgesehenen Teileinrichtungen aufweist und diese den Merkmalen der endgültigen Herstellung (§ 4) entsprechen, ihre Herstellung die Anforderungen des § 125 des Baugesetzbuchs erfüllt und die Anlage öffentlich genutzt werden kann. 
	(2)  Die Gemeinde gibt den Zeitpunkt der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage und des Entstehens der Beitragsschuld bekannt.  
	(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Abrechnungseinheit (§ 3 Abs. 2 S. 2).  
	(4)  Die Vorauszahlungsschuld (§ 15) entsteht mit der Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheids. 

	§ 17 Beitragsschuldner   
	(1)  Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. 
	(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
	(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 
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